
2. Satzung zur Änderung der Neufassung der Satzung über die Entschädigung der 
ehrenamtlich tätigen Angehörigen der Gemeindefeuerwehr Ingersheim nach § 
16 FwG vom 21.09.2021 

(Feuerwehr-Entschädigungssatzung – FwES) 

Aufgrund von § 4 Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) in Verbindung mit § 16 
des Feuerwehrgesetzes (FwG) hat der Gemeinderat der Gemeinde Ingersheim am 
10.05.2022 folgende 2. Änderung der Neufassung der Satzung über die Entschädigung der 
ehrenamtlich tätigen Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehr Ingersheim beschlossen: 

Artikel 1 
Satzungsänderung 

Der § 2 erhält folgende neue Fassung: 

§ 2 Entschädigung für Aus- und Fortbildungsveranstaltungen  

(1) Für die Teilnahme an Aus- und Fortbildungsveranstaltungen mit einer Dauer von bis zu 
zwei aufeinanderfolgenden Tagen wird auf Antrag als Aufwandsentschädigung für Aus-
lagen ein Durchschnittssatz von 12,00 Euro/Stunde gewährt. 

(2) Der Berechnung der Zeit ist die Dauer der Aus- und Fortbildungsveranstaltung vom Un-
terrichtsbeginn bis -ende zugrunde zu legen. Angefangene Stunden werden auf die 
nächste halbe Stunde aufgerundet.  

(3) Bei Aus- und Fortbildungsveranstaltungen außerhalb des Stadt-/Gemeindegebietes er-
halten die ehrenamtlich tätigen Angehörigen der Gemeindefeuerwehr neben der Ent-
schädigung nach Absatz 1 eine Erstattung der Fahrkosten der zweiten Klasse oder eine 
Wegstrecken- und Mitnahmeentschädigung in entsprechender Anwendung des Landes-
reisekostengesetzes in seiner jeweiligen Fassung, sofern nicht von Dritten eine Erstat-
tung erfolgt. 

(4) Für Aus- und Fortbildungslehrgänge mit einer Dauer von mehr als zwei aufeinanderfol-
genden Tagen werden der entstehende Verdienstausfall und die notwendigen Auslagen 
in tatsächlicher Höhe ersetzt (§ 16 Absatz 4 FwG). Bei Vorliegen einer Freistellung nach 
§ 15 Absatz 1 Satz 1 FwG kann der oder die Angehörige der Gemeindefeuerwehr den 
Anspruch auf Verdienstausfall nach Satz 1 an seinen oder ihren Arbeitgeber rechtsge-
schäftlich abtreten. 

(5) Für die Teilnahme an folgenden Aus- und Fortbildungslehrgängen werden auf Antrag 
nach abgeschlossenem Lehrgang für Auslagen pauschal gewährt: 
Grundausbildung  112,00 Euro 
Truppführer*in-lehrgang    75,00 Euro 
Sprechfunker*in    75,00 Euro 
Maschinist*in    40,00 Euro 
Atemschutzgeräteträger*in 300,00 Euro 



Artikel 2 
In-Kraft-Treten 

Die 2. Satzung zur Änderung der Neufassung der Satzung über die Entschädigung der eh-
renamtlich tätigen Angehörigen der Gemeindefeuerwehr Ingersheim nach § 16 FwG tritt zum 
24.05.2022 in Kraft. 

Ingersheim, 24.05.2022 

gez. Simone Lehnert 
Bürgermeisterin 

Hinweis: 
Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für Baden-
Württemberg (GemO) oder von aufgrund der GemO erlassener Vorschriften beim Zustandekommen 
einer Satzung wird nach § 4 Abs. 4 GemO unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich oder elektronisch 
innerhalb eines Jahres seit dieser Bekanntmachung bei der Gemeinde Ingersheim geltend gemacht 
worden ist. Der Sachverhalt, der die Verletzung begründen soll, ist zu bezeichnen. Dies gilt nicht, 
wenn die Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung oder der Bekanntma-
chung der Satzung verletzt worden sind.


